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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Eine von Benedikt Würth (mitte, SG) im Dezember 2021 eingereichte Motion forderte
den Bundesrat dazu auf, eine Rechtsgrundlage für die finanzielle Unterstützung von
«digitalen Leuchtturmprojekten» zu schaffen. Dadurch sollen private und halbprivate
Projekte, welche einem öffentlichen Interesse und der Standortförderung dienen, eine
Anschubfinanzierung erhalten.
Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion anzunehmen. Er werde bei der
Umsetzung darauf achten, dass dadurch kein breiter neuer Subventionstatbestand
entstehe und Doppelspurigkeiten zu bereits existierenden Förderinstrumenten,
beispielsweise bei der Forschungs- und Innovationsförderung, vermieden würden. 
In der Frühjahrssession 2022 führte der Motionär aus, dass diese Leuchtturmprojekte
beispielsweise Fragen der Datensicherheit- und -ethik betreffen oder auch die
Themenkomplexe der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und der Bildung
aufgreifen könnten. Anschliessend stimmte der Ständerat der Motion stillschweigend
zu. 1

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine Motion Würth (mitte, SG) zur finanziellen Unterstützung von «digitalen
Leuchtturmprojekten» mit öffentlichem Interesse stand in der Herbstsession 2022
auf der Traktandenliste des Nationalrats. Die Mehrheit der vorberatenden WBK-NR
beantragte die Ablehnung der Motion, da der Anwendungsbereich der Forderung zu
wenig genau abgegrenzt sei und ein Kriterienkatalog fehle. Des Weiteren bestünden
bereits entsprechende Förderinstrumente. Kommissionssprecherin Verena Herzog
(svp, TG) erklärte im Rat des Weiteren, dass der Ständerat beim Entwurf zum
Bundesgesetz über den Einsatz von elektronischen Mitteln zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (BRG. 22.022) die Forderungen der Motion bereits teilweise
aufgenommen habe. Eine Minderheit Kutter (mitte, ZH) beklagte hingegen den
Rückstand der Schweiz im Bereich der Digitalisierung und wollte, wie der Bundesrat
auch, an der Motion festhalten. Die Minderheit argumentierte zudem, dass die
gleichlautende Motion Guggisberg (svp, BE; Mo. 21.4490) ebenfalls angenommen
worden sei, weshalb man die vorliegende Motion aus Kohärenzgründen auch annehmen
müsse. Bundeskanzler Walter Thurnherr versicherte zudem, dass bei einer Annahme
keine Doppelspurigkeit zu bestehenden Förderinstrumenten geschaffen würde,
sondern die geforderten Instrumente nur subsidiär Anwendung fänden. Während
jeweils eine grosse Mehrheit der SP-, der GLP- und der Mitte-Fraktion sowie einige
Abgeordnete der Grünen Fraktion (23 enthielten sich der Stimme) dieser
Argumentation mit 87 Stimmen folgten, votierten die grossen Mehrheiten der SVP-
sowie der FDP.Liberalen-Fraktion mit 72 Stimmen gegen Annahme der Motion. Damit
überwies der Nationalrat die Motion an den Bundesrat. 2

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARCO ACKERMANN

Die bundesrätliche Botschaft zur Standortförderung für die Vierjahresperiode
2024–2027 kam in der vorberatenden WAK-NR gut an. Die Botschaft beinhaltete sechs
Finanzierungsbeschlüsse (zwei Verpflichtungskredite und vier Zahlungsrahmen) für die
Standortpromotion, für die Exportförderung, für Innotour, für E-Government-
Aktivitäten im Sinne von KMU-Entlastungen, für Finanzhilfen an Schweiz Tourismus und
für die Einlage in den Fonds für Regionalentwicklung. Zudem soll als siebtes Element die
Umsetzung der Neuen Regionalpolitik mit dem Mehrjahresprogramm 2021–2031
festgelegt werden. Während die mitberichtende FK-SR Anträge zur Kürzung der
Beiträge in der Höhe von CHF 30.83 Mio. stellte, forderten diverse Minderheiten in der
WAK-NR höhere Beiträge für die genannten Bereiche. Die Kommissionsmehrheit
beantragte ihrem Rat jedoch, die Beiträge weder zu kürzen noch zu erhöhen und damit
den bundesrätlichen Plänen in der Höhe von CHF 646.13 Mio. zu folgen. 

In der Sommersession 2023 beriet der Ständerat als Erstrat das Paket zur
Standortförderung 2024–2027. WAK-Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW)
erläuterte zu Beginn, dass die sieben Entwürfe von grosser Tragweite seien, um die
touristische Förderung weiterzuführen und auszudehnen. Für verschiedenste
Landesteile sei der Tourismus eine systemrelevante Branche und aufgrund vieler

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.04.2023
MARCO ACKERMANN
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Herausforderungen brauche es gezielte Massnahmen zur Standortförderung.
Stillschweigend trat die kleine Kammer auf die Beratungen ein. Vier von insgesamt
sieben Bundesbeschlüssen stimmte das Stöckli in seiner hundert-minütigen Debatte
jeweils einstimmig mit 43 zu 0 Stimmen zu (namentlich den Bundesbeschlüssen über
die Finanzierung der E-Government Aktivitäten zugunsten von KMU 2024–2027, über
die Finanzierung von Innotour 2024–2027, über die Festlegung des
Mehrjahresprogramms des Bundes 2023–2031 zur Umsetzung der Neuen
Regionalpolitik sowie zur Standortpromotion 2024–2027). Für mehr Diskussionen
sorgten hingegen die übrigen drei Teile der Vorlage. 
Eine Anpassung am bundesrätlichen Entwurf nahm der Ständerat erstens bei der Höhe
der Finanzhilfen an Schweiz Tourismus vor. Während der Bundesrat und die
Kommissionsmehrheit für die Jahre 2024–2027 einen Betrag von CHF 233 Mio.
sprechen wollten, der ungefähr dem Betrag aus der Vorperiode entsprach, entschied
sich der Ständerat für eine leichte Erhöhung auf CHF 246 Mio. und gab damit einem
Antrag Chassot (mitte, FR) grünes Licht. Abgelehnt hatte der Rat hingegen einen
Minderheitsantrag Wicki, den Beitrag gar auf CHF 258 Mio. zu erhöhen. Während die
Minderheit Wicki mit den zusätzlichen CHF 25 Mio. den Teuerungsausgleich, den hohen
Koordinationsaufwand sowie diverse Zusatzaufgaben finanzieren wollte, erachtete
Isabelle Chassot nur den Teuerungsausgleich und eine Förderung des nachhaltigen
Marketings zur Verhinderung von Overtourism als nötig. Diese Meinung teilte der
Ständerat mit 22 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung. 
Eine zweite Anpassung, die ebenfalls die Höhe der finanziellen Mittel betraf, nahm der
Ständerat zweitens beim Bundesbeschluss über weitere Einlagen in den Fonds für die
Regionalentwicklung vor. Anstatt den Zahlungsrahmen für die Jahre 2024–2031 bei CHF
217.3 Mio. festzusetzen, erhöhte der Rat diesen Betrag einer Minderheit Engler (fdp, GR)
folgend auf CHF 230 Mio. Der neue Zahlungsrahmen stimmte damit mit demjenigen der
vorangehenden Periode überein. Während die Kommissionsmehrheit die vom
Bundesrat vorgesehenen rund CHF 217 Mio. als ausreichend erachteten, warnte Engler
davor, das «Tafelsilber der Regionalpolitik» mit Beitragskürzungen zu verscherbeln. Mit
23 zu 20 Stimmen votierte das Stöckli für den Minderheitsantrag. 
Drittens hiess der Ständerat mit 30 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung im Rahmen der
Beratungen für den Bundesbeschluss über die Finanzierung der Exportförderung für
die Jahre 2024–2027 einen Einzelantrag Würth (mitte, SG) gut. Mit der Ergänzung soll
der Bund die Exportfördermassnahmen auch dem ersten Sektor zugutekommen lassen.
Keinen Anklang fand hingegen eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG), welche den
Zahlungsrahmen bei der Exportförderung nicht bei CHF 99 Mio., sondern bei den
bisherigen rund CHF 95 Mio. ansetzen wollte.

In beinahe allen Gesamtabstimmungen der sieben Teilbereiche herrschte jeweils
Einstimmigkeit. Der Ständerat erhöhte somit den bundesrätlichen Gesamtförderbetrag
von gut CHF 646 Mio. auf CHF 670 Mio. Als Zweitrat wird sich in der Folge der
Nationalrat mit den sieben Teilvorlagen beschäftigen. 3

Lors de la session d'automne, le Conseil des Etats a rejeté tacitement une motion
visant à lancer des projets numériques phares d'intérêt public pour faire avancer la
Suisse. Cette décision fait suite à l'adoption du projet par le Conseil national en mars
2022. Avec sa proposition, le conseiller national Lars Guggisberg (udc, BE) souhaite
créer des bases juridiques permettant de soutenir des projets numériques d'intérêt
public en Suisse en leur fournissant un financement initial, qu'ils soient privés ou issus
de partenariats public-privé.
Lors des délibérations, le conseiller aux Etats Benedikt Würth (centre, SG) a détaillé la
situation au nom de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil des États (CSEC-CE). Cette dernière a proposé de rejeter la motion par 7 voix
contre 0 et 2 abstentions. Dans son rapport, elle a souligné que le Conseil fédéral avait
déjà exprimé sa volonté de créer une base juridique pour soutenir de tels projets, mais
en veillant à ne pas empiéter sur d'autres instruments d'encouragement existants, et en
vérifiant que les exigences constitutionnelles soient respectées. La commission
considère également que l'objectif de la motion a déjà été atteint grâce à la loi sur
l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités
(LMETA), adoptée entre-temps et qui entrera en vigueur en 2024. Au nom du Conseil
fédéral, le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr, s'est rallié à la proposition
de la commission, soulignant que le but de la motion était déjà rempli. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2023
LLOYD FLETCHER

1) AB SR, 2022, S. 218
2) AB NR, 2022, S. 1350 ff.; Bericht WBK-NR vom 1.7.22
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3) AB SR, 2023, S. 602 ff.; Medienmitteilung FK-SR vom 24.3.23; Medienmitteilung WAK-SR vom 25.4.23
4) BO CE 2023, p. 947; Rapport CSEC-CE du 22.08.2023
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